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Satzung zur Aufhebung der Satzung  
für die Heilpädagogische Tagesstätte  
der Landeshauptstadt München  
an der Sondervolksschule für geistig Behinderte,  
München, Klenzestraße 27

vom 7. August 2019 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeverordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 26.03.2019 (GVBI S. 98), folgende Sat-
zung:

§ 1

Die Satzung für die Heilpädagogische Tagesstätte der Lan-
deshauptstadt München an der Sondervolksschule für geistig 
Behinderte, München, Klenzestraße 27, vom 27.07.1981,  
(MüABI. S. 221) wird aufgehoben.
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§ 2 

Diese Satzung tritt am 31.07.2019 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 24.07.2019 beschlossen.

München, 7. August 2019 i.V. Christine Strobl
  3. Bürgermeisterin

Satzung der Landeshauptstadt München  
über die Errichtung der Städtischen Fachschule  
für Grundschulkindbetreuung

vom 7. August 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der Art. 23 
und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260) in Verbindung 
mit Art. 27 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.05.2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230–1–
1– K), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2018 (GVBl.  
S. 613), folgende Satzung:

§ 1 Errichtung der Schule

(1)  Die Landeshauptstadt München errichtet mit Beginn des 
Schuljahrs 2019/2020 eine Städtische Fachschule für 
Grundschulkindbetreuung. Die Schule ist eine Fachschule 
im Sinne des Art. 15 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG).

(2)  Die Schule erhält die Bezeichnung „Städtische Fachschule 
für Grundschulkindbetreuung der Landeshauptstadt Mün-
chen“.

(3)  Aufgabe der Schule ist eine vertiefte Weiterbildung, welche 
die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss „Fachkraft 
für Grundschulkindbetreuung“ führt.

(4)  Die Schule wird an der Städtischen Fachakademie für  
Sozialpädagogik, Schlierseestraße 27 in 81539 München 
angegliedert und in deren Räumen untergebracht.

§ 2 Dauer und Kapazität der Schule

(1) Die Fachschule wird als zweijährige Fachschule geführt.
(2) Die Aufnahmekapazität wird auf bis zu 25 Schülerinnen 
und Schüler (eine Klasse) festgelegt.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 26.06.2019 beschlossen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat die Satzung mit Schreiben vom 24.07.2019 - Nr. VI.8-
BO9302.M-5/3/11 – genehmigt.

München, 7. August 2019 i.V. Christine Strobl
  3. Bürgermeisterin

Verordnung der Landeshauptstadt München  
über das Anbringen von Anschlägen und Plakaten  
und über Darstellungen durch Bildwerfer  
(Plakatierungsverordnung)

vom  7. August 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 28 
des Gesetzes über das Landes strafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1982 (BayRS 
2011-2-I), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.03.2019 
(GVBl. S. 98), folgende Verordnung:

§ 1 Beschränkung von Anschlägen auf bestimmten Flächen

(1)  Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und zum 
Schutze von Natur-, Kunst- und Kulturdenkmälern dürfen in 
der Öffentlichkeit Anschläge, insbesondere Plakate, Zettel, 
Schriften und Tafeln nur an den von der Landeshauptstadt 
München zugelassenen Anschlagsflächen (Reklame- und 
Plakattafeln, Plakatsäulen und -ständer sowie Schaukästen) 
angebracht werden. Darstellungen durch Bildwerfer dürfen 
in der Öffentlichkeit nur nach vorheriger Genehmigung 
durch die Landeshauptstadt München vorgeführt werden.

(2)  Abs. 1 findet keine Anwendung auf Werbeanlagen, die von 
der Bayerischen Bauordnung erfasst werden.

(3)  Ankündigungen öffentlich-rechtlicher Religionsgemein-
schaften und anderer Vereinigungen, die als gemeinnützig 
anerkannte Zwecke im Sinne von § 52 Abgabenordnung 
verfolgen, fallen nicht unter diese Verordnung, wenn sie an 
den hierfür bestimmten Anschlagtafeln ihrer eigenen Ge-
bäude und Grundstücke sowie ihrer sonstigen Versamm-
lungsräume angebracht sind.

§ 2 Wahlen, Abstimmungen und politische Veranstaltungen

(1)  Vor Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bür-
gerentscheiden dürfen politische Parteien, Wählergruppen, 
Kandidatinnen und Kandidaten bis zu drei Monate vor der 
Wahl Plakatständer und Plakate auch außerhalb der in § 1 
Abs. 1 dieser Verordnung genannten Stellen anbringen. 
Nach dem Tag der Wahl müssen die bis zum Tag der Wahl 
aufgestellten Plakatständer und Plakate innerhalb von  
14 Tagen abgebaut werden.

(2)  Vor politischen Veranstaltungen dürfen politische Parteien, 
Wählergruppen und Aktionsbündnisse, denen mindestens 
zwei Parteien angehören, bis zu sechs Wochen vor der 
Veranstaltung Plakatständer und Plakate auch außerhalb 
der in § 1 Abs. 1 dieser Verordnung genannten Stellen an-
bringen. Nach dem Tag der Veranstaltung müssen die bis 
zum Tag der Veranstaltung aufgestellten Plakatständer  
und Plakate innerhalb von 14 Tagen abgebaut werden. Die 
Veranstaltungsplakate müssen deutliche Angaben zu Ort 
und Zeit der Veranstaltung enthalten; die Darstellung von 
Personen ist zulässig.

(3)  Bereits aufgestellte Plakatständer dürfen für die Bewer-
bung weiterer politischer Veranstaltungen genutzt werden 
(Nachplakatierung), sofern für das erneute Plakatieren eine 
entsprechende Erlaubnis vorliegt. Eine konkrete Örtlichkeit 
darf in Summe nicht länger als insgesamt sechs Wochen 
durch eine politische Partei, eine Wählergruppe oder ein 
Aktionsbündnis belegt werden.

(4)  Wenn für politische Veranstaltungen nach § 2 Abs. 2 plaka-
tiert wird und sich unmittelbar danach Plakatierungen für 
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürger-
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entscheide nach § 2 Abs. 1 anschließen, müssen die Pla-
katstandorte gewechselt werden. Es ist nicht gestattet, 
konkrete Örtlichkeiten mittels Veranstaltungsplakatierun-
gen für Plakatierungen bei Wahlen, Volks- und Bürger-
begehren, Volks- und Bürgerentscheiden zu reservieren.

(5)  Plakatständer oder Plakate dürfen nur mit direktem Kon-
takt zum Erdboden und nicht übereinander angebracht 
werden. Die maximale Größe des einzelnen Plakates ist auf 
1 qm (DIN A 0) beschränkt. Die Oberkante des Plakates 
(einschließlich des Plakatträgers) darf eine maximale Höhe 
von 1,80 m ab Erdboden nicht überschreiten. Bäume dür-
fen durch Plakatständer und Plakate nicht berührt werden.

(6)  Für Plakatierungen nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 ist stets 
eine Erlaubnis erforderlich. Solange keine Plakatierungs-
erlaubnis vorliegt, darf nicht mit der Plakatierung begon-
nen werden. Bei Antragstellung ist die Anzahl der Plakate 
und Plakatständer für die jeweiligen Stadtbezirke, in denen 
diese angebracht und aufgestellt werden, anzugeben.

§ 3 Ortsbild und Denkmalschutz

Zum Schutz eines Kulturdenkmals ist das Anbringen von An-
schlägen nach § 1 und Plakatierungen nach § 2 dieser Verord-
nung auf allen Flächen des Platzes der Opfer des Nationalso-
zialismus (Wege-, Parkplatz- und Grünbereiche) und auf dem 
angrenzenden Gehweg entlang der Brienner Straße zwischen 
Amiraplatz und Maximiliansplatz sowie dem Geh- und Rad-
weg einschließlich des Baumgrabens entlang des Maximili-
ansplatzes zwischen Brienner Straße und Jungfernturmstraße 
untersagt. Der genaue Umgriff der von Anschlägen und Pla-
katierungen ausgenommenen Flächen ergibt sich aus dem als 
Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Verordnung ist.

§ 4 Vorschriften

Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes und des Bundesfernstraßen-
gesetzes bleiben unberührt.

§ 5 Ausnahmen

Die Landeshauptstadt München kann anlässlich besonderer 
Ereignisse im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen von den Vor-
schriften des § 1 Abs. 1 Satz 1 dieser Verordnung gestatten, 
wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild oder ein Natur-, 
Kunst- oder Kulturdenkmal nicht oder nur unwesentlich beein-
trächtigt wird und Gewähr besteht, dass die Anschläge inner-
halb einer festgesetzten Frist beseitigt werden.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 4 öffentlich Anschläge außerhalb der zugelas-
senen Flächen anbringt,

2.  entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 ohne Genehmigung öffentliche 
Bilddarstellungen vorführt,

3.  entgegen den Vorschriften über die Plakatierung durch  
politische Parteien, Wählergruppen, Kandidatinnen und 
Kandidaten sowie Aktionsbündnisse (§ 2 Abs. 1 und 2) 
ohne eine Ausnahmegenehmigung nach § 4 öffentlich Pla-
kate außerhalb der zugelassenen Flächen anbringt,

4.  entgegen den Vorschriften des § 2 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht 
fristgerecht abbaut oder ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 3 
nachplakatiert,

5.  entgegen der Vorschrift des § 2 Abs. 4 Plakatstandorte  
reserviert,

6.  entgegen den Vorschriften des § 2 Abs. 5 und Abs. 6 Plakate 
anbringt,

7.  entgegen der Vorschrift des § 3 Anschläge und Plakate  
anbringt.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.09.2019 in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.
Gleichzeitig tritt die Plakatierungsverordnung vom 03.04.2013 
(MüABl. S. 161) außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 24.07.2019 beschlossen.

München, 7. August 2019 i.V. Christine Strobl
  3. Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 29. August 2019 mit 1. Oktober 2019 
– Beschleunigtes Verfahren –

Stadtbezirk 9 Neuhausen-Nymphenburg

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2053a
Schwere-Reiter-Straße (nordwestlich),
Emma-Ihrer-Straße (nordöstlich),
Olympiapark (südwestlich)
(Teiländerung der Bebauungspläne Nrn. 1009b, 1009c, 1663 
und 1928)
– Wohnnutzung, Kindertageseinrichtungen mit Außenspielflä-
chen, öffentliche Grünfläche mit Spielplätzen für alle Alters-
gruppen –

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum –  
barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Blu-
menstraße 28a –), vom 29. August  2019 mit 1. Oktober 2019, 
Montag mit Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, öffentlich aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben  
werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung ist auch 
im Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung 
zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

München, 5. August 2019  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)  
vom 29. August 2019 mit 1. Oktober 2019 
– Beschleunigtes Verfahren – 

Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2100
Haldenseestraße (beidseits),
Bad-Schachener-Straße (südlich),
Hechtseestraße (nördlich), 
Krumbadstraße (östlich)
– Allgemeine Wohngebiete, Kindertageseinrichtung,
  Sondergebiet –

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  

Bei der hierfür erforderlichen Prüfung des Einzelfalls wurden 
die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Gebiet nach 
Anlage 2 des Baugesetzbuches geprüft, auf deren Grundlage 
folgende Untersuchungen erarbeitet wurden:

 – Baugrund-, Grundwasser- und Altlastenverhältnisse
 – Kampfmittelbelastungen
 – Natur- und Artenschutz
 – Besonnung und Verschattung
 – Verkehrs- und Anlagenlärm
 – Erschütterung und Sekundärluftschall
 – Verkehrs- und Anlagenlärm
 – Lufthygiene
 – Standortcheck, Versorgungssituation Einzelhandel
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Im Ergebnis dieser Prüfung kann von einer Umweltprüfung 
abgesehen werden. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:
Die Auswirkungen der Planung können, gegebenenfalls nach 
Beachtung von entsprechenden Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen und Festsetzungen, als nicht erheblich ein-
gestuft werden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum – bar-
rierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Blumen-
straße 28a –), vom 29. August 2019 mit 1. Oktober 2019, 
Montag mit Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, öffentlich aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung ist auch 
im Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung 
zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnah-
me wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

München, 6. August 2019 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Straßenverlaufsänderung: 

Stadtbezirk 14. Berg am Laim

Neuer Verlauf: ErikaKöth Straße

Von der Piusstraße nach Westen, dann ca. 150 m als Gehweg 
in nordwestlicher Richtung bis zur August-Everding-Straße.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich 09.09.2019 eingesehen werden. 

München, 5. August 2019 Kommunalreferat
  GeodatenService

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Fasanenstr. 17
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gem.Obermenzing/Fl.Nr. 
349/0/ 21. Stadtbezirk
Neubau eines Wohngebäudes mit Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.08.2019, Az. 1.7-2019-3818-43, wurde der-
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 318, 319/18, 350 und Fl.Nr.: 350/4, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 424 bzw 425 einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailad-
resse plan.ha4-lbk-team43@muenchen.de bzw. Telefonnum-
mer 2 33-204 80 bzw. 2 33-2 20 81.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt  
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es be-
steht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden. Die 
technischen und formalen Voraussetzungen zum elektroni-
schen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).
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tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

München, 8. August .2019 Landeshauptstadt München
   Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Vollzug des BundesImmissionsschutzgesetzes  
(BImSchG);

RF 360 Europe GmbH
Anzinger Str. 13
81671 München

Änderungsgenehmigungsantrag gem. § 16 Abs. 1  
BlmSchG einer Anlage zur Behandlung von Oberflächen 
unter Verwendung organischer Lösemittel
(5.1.1.1 der 4. BlmSchV)

Die amtliche Bekanntmachung finden sie auch im Internet unter
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Bekanntmachungen

Die Firma RF 360 Europe GmbH beantragte mit Schreiben 
vom 07.12.2018 (und Ergänzungen vom 19.07.2019) die immis-
sionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung gem. § 16 
Abs. 1 BlmSchG für die Erweiterung ihrer Anlage zur Oberflä-
chenbehandlung.

Antragsgegenstand ist der Umzug, Austausch, die Außerbe-
triebnahme und Neueinbringung einzelner Fertigungsanlagen 
und -linien sowie die Einführung eines neuen organischen  
Lösemittels. Eine neue Fertigungstechnologie soll eingeführt 
werden. Es ist geplant, Reinräume zu erweitern bzw. neu zu 
schaffen. Zudem soll eine Umstrukturierung verschiedener 
Betriebseinheiten erfolgen.

Anlage und Betrieb unterfallen der Ziffer 5.1.1.1 des Anhangs 1 
der 4. BImSchV – Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen, Verfahrensart G (= Genehmigungsverfahren gemäß 

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 6. August 2019 Landeshauptstadt München
    Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung 
HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Griesfeldstraße
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:  
Gemarkung Berg am Laim / Flurnr. 482/0 / 
Stadtbezirk 13

Neubau einer gewerblichen Beherbergungsstätte (Boarding-
house) mit unterirdischer Großgarage (Haus Ost)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.08.2019, Az. 602-1.1-2018-26712-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen, Bedingungen, Befreiungen und einer Abweichung 
erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19 einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-lbk-team31@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienendenTatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es be-
steht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
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§ 10 BlmSchG – mit Öffentlichkeitsbeteiligung) und E (= Anlage 
gemäß Art. 10 der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU).

Zuständig für die Entscheidung über das Vorhaben ist das 
Referat für Gesundheit und Umwelt, Hauptabteilung Umwelt-
schutz, Sachgebiet US 21, Immissionsschutz-Nord, Bayerstr. 
28 a, 80335 München (Telefon 2 33-4 77 19, Fax 2 33-4 77 59, 
E-Mail: immissionsschutz-nord.rgu@muenchen.de).

Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 10 Abs. 3 BImSchG):

Das Änderungsgenehmigungsverfahren wird mit Öffentlich-
keitsbeteiligung durchgeführt. Der Antrag und die Unterlagen 
liegen vom 27.08.2019 bis einschließlich 26.09.2019 beim  
Referat für Gesundheit und Umwelt in der Bayerstraße 28a, 
80335 München, Zimmer 3075 (3.OG), während folgender 
Sprechzeiten zur Einsicht aus:

Montag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch bis 
Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Bei vorheriger telefonischer Vereinbarung (Erreichbarkeit: 
Montag – Mittwoch sowie Freitag), RGU-Telefon: 0 89/2 33- 
4 77 19) kann auch außerhalb dieser Sprechzeiten Einsicht in 
die Unterlagen genommen werden.

Weitere Informationen, die für die Entscheidung über das Vor-
haben von Bedeutung sein können und die dem Referat für 
Gesundheit und Umwelt erst nach Beginn der Auslegung vor-
liegen, werden der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen 
über den Zugang zu Umwelt informationen zugänglich gemacht.

Einwendungen gegen das Vorhaben können bis einen Monat 
nach Ende der Auslegungsfrist, also bis einschließlich 
28.10.2019 schriftlich oder elektronisch gegenüber der Lan-
deshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt, 
Bayerstraße 28a, 80335 München erhoben werden. Die Ein-
wender können verlangen, dass ihr Name und ihre Anschrift 
unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erfor-
derlich sind.

Es wird gebeten, Namen und Anschrift lesbar anzugeben.  
Unleserliche Einwendungen oder solche, die die Person nicht 
erkennen lassen, werden beim Erörterungstermin nicht zuge-
lassen. Einwendungen müssen zumindest die befürchtete 
Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchtigung erken-
nen lassen.

Mit dem Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren gemäß § 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG alle  
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen  
privatrechtlichen Titeln beruhen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Genehmigungs-
behörde die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Ein-
wendungen mit dem Antragssteller und denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtern. Hierüber entscheidet 
die Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und 
Umwelt nach Ablauf der Einwendungsfrist nach pflichtgemä-
ßem Ermessen.

Die Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen wird 
gegebenenfalls am 21.11.2019 um 14 Uhr im Referat für Ge-
sundheit und Umwelt, Bayerstr. 28a, 80335 München, Konfe-
renzraum 1009 A (1. Stock) durchgeführt.

Der Erörterungstermin dient dem Zweck, die bis zum o.g.  
Termin erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für 

die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeu-
tung sein kann. Es soll den Einwenderinnen und Einwendern 
Gelegenheit zur Erläuterung der vorgetragenen Einwendungen 
gegeben werden. Die bis zum o.g. Termin form- und fristge-
recht erhobenen Einwendungen werden auch dann behandelt, 
wenn der Antragsteller oder diejenigen, die Einwendungen er-
hoben haben, dem Termin fernbleiben. Der Erörterungstermin 
ist öffentlich.

Gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG liegt die Durchführung – abhängig 
von Anzahl und Inhalt der Einwendungen – im pflichtgemäßen 
Ermessen der Genehmigungsbehörde. Der Erörterungs termin 
wird abgesagt, wenn die erhobenen Einwendungen nach Ein-
schätzung der Behörde keiner Erörterung bedürfen. 

Diese Entscheidung wird im Internet auf der Homepage der 
Landeshauptstadt München unter https://www.muenchen.de/
rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und- 
Umwelt/Bekanntmachungen nach Ende der Einwendungsfrist 
öffentlich bekannt gemacht.
Die Zustellung der Entscheidung über den Antrag und die Ein-
wendungen wird durch öffentliche Bekanntmachung ergehen. 
Sie gilt als erfolgt, wenn seit der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München zwei Wochen verstrichen 
sind.

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die nach dem Erörterungs-
termin eingebrachten Ein wendungen, sofern sie für das Zulas-
sungsverfahren von Bedeutung sind, mit in die Begründung 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung eingehen.

München, 6. August 2019 Landeshauptstadt München
   Referat für Gesundheit und 

Umwelt
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Allgemeinverfügung 
(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) 

der Landeshauptstadt München 
über die Festsetzung des MVV-Gemeinschaftstarifs zum 15.12.2019 als Höchsttarif 

 

Hintergrund 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH haben beschlossen, zum 15. 
Dezember 2019 im Münchener Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) eine Tarifreform durchzufüh-
ren. Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer Tarifreform war die seit Jahrzehnten nachhaltig 
von verschiedensten Seiten vorgebrachte Kritik, dass der MVV-Gemeinschaftstarif zu kompli-
ziert sei. Daher war es Ziel der Reform, bei hinreichender Ergiebigkeit den MVV-
Gemeinschaftstarif stark zu vereinfachen und gerechter zu gestalten. Im Rahmen der Reform 
wurde ein „Sieben-Zonen-Modell“ gewählt. Dieses Modell ist künftig die Basis der Raumbe-
trachtung für nahezu alle Ticketsorten. Zudem wurden Preissprünge abgebaut und verbundweit 
einheitliche Zeitfahrkarten für bestimmte Personengruppen (z.B. Sozialticket) eingeführt.  

Nach Prognose der Gutachter, die die Tarifreform begleitet haben, kann es in Folge der Umset-
zung der Tarifreform bei den Verkehrsunternehmen, die den MVV-Gemeinschaftstarif anwen-
den, zu einem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen kommen. Der Freistaat Bayern, die Landes-
hauptstadt München sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Er-
ding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg stellen eine angemessene Finanzie-
rung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif, die aus der Umsetzung der Tarifre-
form resultieren, sicher.  

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
nach Inkrafttreten der Tarifreform sicherzustellen, werden als Grundlage für die Ausreichung der 
Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern im MVV für ihr 
jeweiliges Zuständigkeitsgebiet jeweils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO 
(EG) 1370/20071 in Form einer Allgemeinverfügung erlassen. 

Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durchführung des 
Finanztransfers gegenüber den Verkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die Münchner Ver-
kehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) auf Basis der Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 
2019“, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist und von der Gesellschafter-
versammlung der MVV Tarifverbund GmbH am 05.07.2019 beschlossen wurde.  

 

 

                                                
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 
2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrs-
dienste (ABl. L 354/22).  
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Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) erlässt die Landeshauptstadt München die nachste-
hende 

Allgemeinverfügung: 

1. Der MVV-Gemeinschaftstarif nach Tarifreform gemäß Anlage 1 wird im allgemeinen öffent-
lichen Personennahverkehr gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG ab dem 15.12.2019 – 
frühestens jedoch ab Anzeige des reformierten MVV-Gemeinschaftstarifs gegenüber  dem 
Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und Zustimmung durch die Re-
gierung von Oberbayern als zuständige Genehmigungsbehörden – als Höchsttarif für alle 
Fahrgäste im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbun-
dene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung umfasst die Beförderung von Fahrgästen im ge-
genüber der bis zum 15.12.2019 geltenden Fassung des MVV-Gemeinschaftstarifs (veröf-
fentlicht am 23.10.2017) reformierten MVV-Gemeinschaftstarif. Der sachliche und geografi-
sche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist das Zuständigkeitsgebiet der Landes-
hauptstadt München in Bezug auf Verkehrsleistungen im allgemeinen ÖPNV, für die der 
MVV-Gemeinschaftstarif nach Tarifreform Anwendung findet. Das Zuständigkeitsgebiet der 
Landeshauptstadt München umfasst ihr geografisches Gebiet sowie die Linienabschnitte 
außerhalb ihres Gebiets, für die der Landeshauptstadt München durch Zweckvereinbarung 
von Nachbaraufgabenträgern die Zuständigkeit übertragen wurde, nicht jedoch die Linien-
abschnitte auf ihrem Gebiet, für die die Landeshauptstadt München die Zuständigkeit durch 
Zweckvereinbarung auf benachbarte Aufgabenträger übertragen hat. 

2. Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung den Höchsttarif 
anwenden, haben ab dem 15.12.2019 – frühestens jedoch ab Anzeige des reformierten 
MVV-Gemeinschaftstarifs gegenüber dem Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr und Zustimmung durch die Regierung von Oberbayern als zuständige Geneh-
migungsbehörden – einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die spezifischen finanziel-
len Nachteile, die den Verkehrsunternehmen aus der Tarifreform erwachsen. Die Höhe der 
Ausgleichsleistungen richtet sich nach der Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ der 
MVV GmbH (Anlage 2). Die Ausgleichsleistung je Verkehrsunternehmen ist auf den Betrag 
beschränkt, der dem finanziellen Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der VO 
(EG) 1370/2007 aufgrund der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziffer 1 entspricht. Für den 
Zeitraum vom 15.12.2019 bis zum 31.12.2019 wird der Höhe nach kein Ausgleich gewährt, 
da in diesem Zeitraum bei den Verkehrsunternehmen nach Erwartung der Aufgabenträger 
im MVV keine Mindereinnahmen aufgrund der Tarifreform entstehen.  

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller positiven 
und negativen Auswirkungen der Erfüllung der gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung des Verkehrsunternehmens bezogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß 
Ziffer 1 nicht übersteigen. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Nach-
weis darüber zu führen, dass die empfangenen Ausgleichsleistungen zu keiner Überkom-
pensation im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 i.V.m. dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 
geführt haben. Das Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach Maßgabe der Finan-
zierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ der MVV GmbH (Anlage 2).  

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeld-
bruck, München und Starnberg) stellen gemeinsam zur Finanzierung des Ausgleichs nach 
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Ziff. 2 aller Allgemeinverfügungen einen jährlichen Gesamtausgleichsbetrag bis zu einer 
Höhe von maximal 72,5 Mio. € zur Verfügung. Die Landeshauptstadt München stellt hiervon 
einen anteiligen Finanzierungsbetrag an der Gesamtfinanzierung der Tarifreform in Höhe 
von maximal 28,125 Mio. € p.a. zur Verfügung. Die Landeshauptstadt München geht davon 
aus, dass der Gesamtausgleichsbetrag ausreicht, um den Verkehrsunternehmen einen an-
gemessenen Ausgleich für die spezifischen Nachteile aus der Einhaltung der Tarifpflicht zu 
gewähren und die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbringung der Verkehrsleistung im Sinne 
von Art. 2a Abs. 2 b) VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich nach Inkrafttreten der Ta-
rifreform zeigen, dass der Gesamtausgleichsbetrag hierfür nicht ausreicht, wird die Landes-
hauptstadt München gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im MVV geeignete Maß-
nahmen (bspw. Anpassung der Tarifreform, Anpassung des Gesamtausgleichsbetrags) prü-
fen, wie sie der vorgenannten Zielsetzung gerecht werden kann. 

5. Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, anhand derer die Ausgleichsleis-
tung berechnet wird, die operative Abwicklung der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, 
die Führung von Nachweisen durch die Verkehrsunternehmen und die Rückforderung von 
Ausgleichleistungen unter Einbindung der MVV GmbH richtet sich nach der Finanzierungs-
richtlinie „Tarifreform 2019“ der MVV GmbH (Anlage 2) .  

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG). Die Verpflichtung 
nach Ziffer 1 tritt jedoch erst einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem alle anderen Auf-
gabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dach-
au, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg) eine Allgemein-
verfügung gleichen Regelungsgehalts, die den Höchsttarif nach Anlage 1 festsetzt, be-
kanntgegeben haben und diese unanfechtbar geworden sind. Die Bekanntgabe erfolgt 
durch Veröffentlichung im jeweiligen Amtsblatt und mit Wirkung auf den dort genannten 
Termin.  

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31.12.2022 außer Kraft. Sie kann durch Allgemeinverfü-
gung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die Landeshauptstadt München wird 
gemeinsam mit den anderen Aufgabenträgern im MVV bis zum 30.06.2022 über eine Nach-
folgeregelung dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um auch nach dem 31.12.2022 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung 
durch die Verkehrsunternehmen unter Geltung des MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustel-
len.  

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung:  

Anlage 1: MVV-Gemeinschaftstarif nach Tarifreform als Höchsttarif: Gemeinschaftstarif 
der im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) zusammenwirkenden 
Verkehrsunternehmen (Münchner Verbundtarif) vom 15. Dezember 2019, 
abrufbar unter www.mvv-muenchen.de/avtarifreform. Der MVV-
Gemeinschaftstarif wird in Bezug auf die Entgelttabellen im Rahmen der re-
gulären jährlichen Tarifanpassung fortgeschrieben. Die jeweils gültige Fas-
sung ist abrufbar unter: www.mvv-muenchen.de/tickets/ 
tarifstruktur/befoerderungsbedingungen/index.html 
 

Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ der MVV GmbH vom 05.07.2019 
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Gründe: 

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München sowie die Kreistage der 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
München und Starnberg haben der Umsetzung der Tarifreform zugestimmt. Da die Umsetzung 
der Tarifreform nach den Prognosen der Gutachter, die die Tarifreform begleitet haben, zu kal-
kulatorischen Mindereinnahmen von bis zu 65,5 Mio. € p.a. (+/- 7 Mio. € p.a. Schwankungsbrei-
te wegen Elastizitäts- und Stichprobenrisiken) führen kann und somit nicht ohne Ausgleichsleis-
tungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG), haben der Freistaat Bayern, der Stadtrat der 
Landeshauptstadt München sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg beschlossen, 
den betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür einen wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer Hö-
he von maximal 72,5 Mio. € p.a. zu gewähren. 

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Verbundver-
kehrsunternehmen im MVV erlässt die Landeshauptstadt München in ihrer Funktion als Aufga-
benträger für den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und als gemäß Art. 8 
Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 in ihrem sachlichen 
und räumlichen Zuständigkeitsbereich gemäß § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO 
(EG) 1370/2007 eine Allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung über die Festset-
zung des MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif für alle Fahrgäste.  

Sie beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union VO (EG) 1370/2007 durch eine 
transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Verkehrs-
unternehmen und eine auf den finanziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht be-
schränkte Gewährung von Ausgleichsleistungen. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 München schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.  

 

München, 05.08.2019 

 

Gez. Dieter Reiter 

Landeshauptstadt München 
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Anlage 2 

Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ 

der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 

 

Präambel 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH haben beschlossen, zum 15. 
Dezember 2019 im MVV eine Tarifreform durchzuführen. Nach Prognose der Gutachter, die die 
Tarifreform begleitet haben, kann aus der Umsetzung der Tarifreform bei den Verkehrsunter-
nehmen, die den MVV-Gemeinschaftstarif anwenden, ein Rückgang der Fahrgeldeinnahmen 
resultieren. Diese sollen von den Aufgabenträgern im MVV ausgeglichen werden. Dementspre-
chend stellen der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München sowie die Landkreise Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und 
Starnberg die Finanzierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif, die aus der 
Umsetzung der Tarifreform resultieren, sicher.  

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
nach Inkrafttreten der Tarifreform sicherzustellen, werden die Aufgabenträger im MVV für ihr 
jeweiliges Zuständigkeitsgebiet und im Rahmen ihrer jeweiligen sachlichen Zuständigkeit je-
weils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 in Form einer 
Allgemeinverfügung als Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Ver-
bundverkehrsunternehmen erlassen.  

Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durchführung des 
Finanztransfers gegenüber den Verbundverkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die Münch-
ner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) auf Basis der vorliegenden Finanzie-
rungrichtlinie.  

 

§ 1 Anwendungsbereich, Zuwendungszweck, Abwicklung über die MVV GmbH  

(1) Der Freistaat Bayern als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr sowie die 
Landeshauptstadt München und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebers-
berg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg als Aufgabenträger für 
den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (nachfolgend gemeinsam: MVV-
Aufgabenträger) werden jeweils für ihr Zuständigkeitsgebiet Allgemeine Vorschriften im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO 1370/2007 in Form von Allgemeinverfügungen zur Festsetzung 
des MVV-Gemeinschaftstarifs nach Tarifreform zum 15.12.2019 erlassen. Laut den Allge-
meinverfügungen wird den Verbundverkehrsunternehmen für die Beförderung von Perso-
nen mit Fahrausweisen im MVV-Gemeinschaftstarif in den jeweiligen Zuständigkeitsgebie-
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ten einschließlich der Verkehre in dem Gebiet des Landkreises Kelheim, der Städte Dachau 
und Freising und dem Gebiet der Gemeinden Anzing, Pliening, Poing und Vaterstetten ein 
Ausgleich für die nicht gedeckten Kosten, die durch die Anwendung des MVV-
Gemeinschaftstarifs in der jeweils geltenden Fassung (abrufbar unter www.mvv-
muenchen.de/gemeinschaftstarif) entstehen, gewährt. Die Verbundverkehrsunternehmen 
haben aufgrund dieser Richtlinie keinen Rechtsanspruch auf Gewährung eines vollständi-
gen Kostenausgleichs und / oder einer vollständigen Preisauffüllung im Zusammenhang mit 
der Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs. 

(2) Auf Grundlage der von den Aufgabenträgern erlassenen Allgemeinverfügungen reicht die 
MVV GmbH die ihr zugewiesenen Ausgleichsleistungen im Namen und Auftrag der Aufga-
benträger und nach Maßgabe dieser Richtlinie an die Verbundverkehrsunternehmen aus. 

(3) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet und 
stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistungen. För-
derziel ist die Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Ver-
kehrsleistungen im ÖPNV. Nach erfolgter Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium der Finanzen und für Heimat unterliegen die Ausgleichsleistungen als echte nicht 
steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die Zahlungen werden daher netto (ohne 
Umsatzsteuer) geleistet. Sind aufgrund einer abweichenden umsatzsteuerlichen Bewertung 
durch die zuständigen Veranlagungsfinanzämter von den Verbundverkehrsunternehmen 
Umsatzsteuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch Änderung der rechtlichen Beurtei-
lung z. B. im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der Ausgleichsan-
spruch der Verbundverkehrsunternehmen nicht. Dies gilt ebenso für die durch die nachträg-
liche Zahlung entstehenden steuerlichen Nebenleistungen im Sinne des § 3 Abs. 4 Abga-
benordnung. Die vorgenannten Aufgabenträger werden eine nachteilige Änderung der um-
satzsteuerlichen Behandlung der Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Angemes-
senheit der Pflichten der Verbundverkehrsunternehmen zu überprüfen.  

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Finanzierungsrichtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Verbundverkehrsunternehmen" Verkehrsunternehmen, die im Verbundraum des MVV 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG) betrei-
ben, und Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne des allgemeinen Eisenbahngeset-
zes (AEG), die Schienenpersonennahverkehr (Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayÖPNVG) betrei-
ben, und die den MVV-Gemeinschaftstarif anwenden;  
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b) "Abrechnungsjahr" das Kalenderjahr; 

c)  „Basiszinssatz“ den von der Deutschen Bundesbank gemäß § 247 Abs. 2 BGB zum 
Zeitpunkt des Beginns der Verzinsung bekannt gegeben Basiszins; 

d) „Verbundverkehrsunternehmen mit Einnahmeninteresse“ Verbundverkehrsunternehmen, 
die ihre Verkehrsleistung im MVV-Gemeinschaftstarif nicht ausschließlich auf Basis von 
Bruttoverkehrsverträgen mit dem jeweiligen Aufgabenträger erbringen.    

 

§ 3 Ausgleichsempfänger, Ausgleichsvoraussetzungen 

(1) Ausgleichsleistungen werden den Verbundverkehrsunternehmen gewährt, wenn sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

• Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs nach Tarifreform zum 15.12.2019,  

• Teilnahme an der Einnahmenaufteilung im MVV, 

• Fristgerechte Einnahmenmeldung nach Maßgabe von § 6 und  

• Abschluss einer Vereinbarung jeweils zwischen den Verbundverkehrsunternehmen 
und der MVV GmbH, in der sich die Verbundverkehrsunternehmen mit der Verarbei-
tung von Daten durch die MVV GmbH und Weiterleitung von Informationen an die 
MVV-Aufgabenträger einverstanden erklären und sich die MVV GmbH zur Wahrung 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Verbundverkehrsunternehmen ver-
pflichtet.  
 

(2) Im Falle der Übertragung der personenbeförderungsrechtlichen Betriebsführung nach § 2 
Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist nur der Betriebsführer anspruchsberechtigt. Im Falle von Gemein-
schaftskonzessionen ist jeder Mitinhaber in Höhe seines Anteils an den Einnahmen auf der 
jeweiligen Linie anspruchsberechtigt, wenn nicht die Betriebsführung auf ein anderes Ver-
bundverkehrsunternehmen übertragen wurde. 

 

§ 4 Gegenstand, Art und Umfang der Ausgleichsleistung 

(1) Der MVV GmbH wird von den MVV-Aufgabenträgern für die Jahre 2020 bis 2022 zur Fi-
nanzierung der Tarifreform ein Gesamtausgleichsbetrag in Höhe von 65,5 Mio. € p.a. zu-
züglich einer Schwankungsbreite von +/- 7 Mio. € p.a. zur Verfügung gestellt. Insgesamt 
ergibt sich hierdurch ein maximaler Ausgleichsbetrag von 72,5 Mio. € p.a.  
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(2) Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Verbundlandkreise teilen 
sich das Ausgleichsrisiko im folgenden Verhältnis: Bis zu einem Gesamtausgleichsbetrag 
von 70 Mio. € trägt der Freistaat Bayern 50 % und die restlichen 50 % die Landeshaupt-
stadt München und die Landkreise im Verhältnis 75 % (LHM) und 25 % (Verbundlandkrei-
se). Sollte sich der Gesamtausgleichsbetrag auf einen Wert zwischen 70 Mio. € und 72,5 
Mio. € belaufen, beteiligt sich der Freistaat Bayern mit 35 Mio. €, den restlichen Aus-
gleichsbetrag i.H.v. 35 Mio. € bis 37,5 Mio. € teilen sich die LHM und die Verbundlandkreise 
im Verhältnis 75 % (LHM) und 25 % (Verbundlandkreise).  

(3) Maximal bis zur Höhe der Mittel nach Absatz 1 reicht die MVV GmbH Ausgleichsleistungen 
an die Verbundverkehrsunternehmen aus, die den MVV-Gemeinschaftstarif nach Tarifre-
form zum 15.12.2019 anwenden. Die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dieser Fi-
nanzierungrichtlinie an die Verbundverkehrsunternehmen erfolgt nach Zuweisung der er-
forderlichen Ausgleichsleistungen durch die MVV-Aufgabenträger an die MVV GmbH. 

(4) Für den Zeitraum zwischen dem 15.12.2019 und dem 31.12.2019 wird kein Ausgleich ge-
währt. Ab dem 01.01.2020 – frühestens jedoch ab Inkrafttreten der Tarifgenehmigung des 
MVV-Gemeinschaftstarifs nach Tarifreform durch das Bayerische Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr und durch die Regierung von Oberbayern als zuständige Ge-
nehmigungsbehörden – haben die Verbundverkehrsunternehmen einen Anspruch auf Aus-
reichung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser Finanzierungsrichtlinie.   

 

§ 5 Ausgleichsberechnung 

(1) Die Verbundverkehrsunternehmen haben Anspruch auf (anteiligen) Ausgleich der Minder-
einnahmen (Absätze 2 und 3) und der Verminderung der Ausgleichsleistungen nach § 228 
 ff. SGB IX (Absatz 4), die durch die Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs (nach Ta-
rifreform) gegenüber der bisherigen Fassung des MVV-Gemeinschaftstarifs entstehen, 
nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen. Der Gesamtausgleichsbetrag für alle Ver-
bundverkehrsunternehmen ist jährlich auf 65,5 Mio. € zuzüglich einer Schwankungsbreite 
von +/- 7 Mio. € p.a. begrenzt. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein maximaler jährlicher 
Ausgleichsbetrag von 72,5 Mio. €.  

(2) Der Gesamtausgleichsbetrag zum Ausgleich der Mindereinnahmen für alle Verbundver-
kehrsunternehmen errechnet sich aus der Differenz von fortgeschriebenem „Ohne-Fall“ und 
„Mit-Fall“ nach Maßgabe von Absatz 3 abzüglich 7 % (fiktiver) Umsatzsteuer. Der Mit-Fall 
errechnet sich aus den Gesamteinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif im jeweiligen Ab-
rechnungsjahr 2020 bzw. 2021 bzw. 2022 (jeweils Januar - Dezember). Die genannten Ge-
samteinnahmen enthalten dabei alle Ausgleichsleistungen aus bereits erlassenen oder in 
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Zukunft erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese Allgemeinverfügung hinaus im 
gesamten Verbundgebiet gelten und die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zum Gegen-
stand haben, die auch in der vorliegenden allgemeinen Vorschrift enthalten sind. Der Ge-
samtausgleichsbetrag wird auf die Verbundverkehrsunternehmen entsprechend ihrem An-
teil an den Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen 
Abrechnungsjahr verteilt.  

(3) Die Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ richtet sich  

• für das Abrechnungsjahr 2020 nach Anhang 1, 

• für das Abrechnungsjahr 2021 nach Anhang 2 und 

• für das Abrechnungsjahr 2022 nach Anhang 3.  

(4) Soweit nach Berechnung des Gesamtausgleichsbetrags zum Ausgleich der Mindereinnah-
men nach Absatz 2 der maximale jährliche Ausgleichsbetrag nach Absatz 1 nicht ausge-
schöpft ist, erhalten die Verbundverkehrsunternehmen zur Abgeltung der Verminderung der 
Ausgleichsleistungen nach § 228 ff. SGB IX einen Aufschlag auf den Gesamtausgleichsbe-
trag nach Absatz 2. Die Höhe des Aufschlags bemisst sich nach dem vom Zentrum Bayern 
Familie und Soziales für das jeweilige Abrechnungsjahr veröffentlichten Pauschalsatz 
(https://www.zbfs.bayern.de/menschen-
behinderung/mobilitaet/verkehrsbetriebe/index.php). Sollte der nach Berechnung des Ge-
samtausgleichsbetrags zum Ausgleich der Mindereinnahmen verbleibende maximale Aus-
gleichsbetrag nicht ausreichen, um sämtlichen Verbundverkehrsunternehmen einen Auf-
schlag zu gewähren, wird der Prozentsatz entsprechend gekürzt.  

  

(5) Die Fahrgeldeinnahmen aus dem MVV-Gemeinschaftstarif, Fahrgeldersatzeinnahmen 
(§ 228 ff. SGB IX, § 45a PBefG) sowie Ausgleichsleistungen aus anderen Allgemeinen 
Vorschriften verbleiben bei den Verbundverkehrsunternehmen. Die Einnahmenaufteilung 
im Verbund bleibt unberührt. 

(6) Gezielte tarifrechtliche Maßnahmen, die direkt zuordenbare Minder- oder Mehreinnahmen 
ergeben, können beim Ohne-Fall berücksichtigt werden; Voraussetzung für die Berücksich-
tigung im Ohne-Fall ist ein Beschluss des Verbundrates und der Gesellschafterversamm-
lung. 

 

§ 6 Ausgleichsverfahren 

(1) Die Zahlung der Ausgleichsleistungen erfolgt durch die Aufgabenträger im MVV an die 
MVV GmbH in Form  
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a) von zwei unterjährigen Abschlagszahlungen für den betreffenden Zeitraum in 
Höhe von 75 % (Abschläge) im Laufe des Abrechnungsjahres und  

b) einer Schlusszahlung unter Abzug der Abschläge nach a) im auf das jeweilige 
Abrechnungsjahr folgenden Jahr.  

(2) Die Abschlagszahlungen und die Schlusszahlungen erfolgen zu folgenden Terminen: 
 
Abrechnungsjahr 2020 
• 1. Abschlagszahlung zum 30.06.2020 für das Abrechnungsjahr 2020 
• 2. Abschlagszahlung zum 15.11.2020 für das Abrechnungsjahr 2020 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2020 zum 15.07.2021 
 
Abrechnungsjahr 2021 
• 1. Abschlagszahlung zum 30.06.2021 für das Abrechnungsjahr 2021 
• 2. Abschlagszahlung zum 15.11.2021 für das Abrechnungsjahr 2021 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2021 zum 15.07.2022 
 
Abrechnungsjahr 2022 
• 1. Abschlagszahlung zum 30.06.2022 für das Abrechnungsjahr 2022 
• 2. Abschlagszahlung zum 15.11.2022 für das Abrechnungsjahr 2022 
• Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2022 zum 15.07.2023 

 
(3) Als Grundlage für die Ermittlung der Abschlagszahlung dienen zum 

• 30.06.2020 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten 
im Zeitraum April 2019 bis März 2020.  

• 15.11.2020 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten 
im Zeitraum September 2019 bis August 2020. 

• 30.06.2021 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten 
im Zeitraum April 2020 bis März 2021.  

• 15.11.2021 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten 
im Zeitraum September 2020 bis August 2021. 

• 30.06.2022 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten 
im Zeitraum April 2021 bis März 2022.  

• 15.11.2022 die Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif aus den zwölf Monaten 
im Zeitraum September 2021 bis August 2022. 

• Berechnungsbeispiel der Abschlags- und Schlusszahlung für das Jahr 2020: 
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o zum 30.6.2020 werden die Einnahmen der Monate April 2019 bis März 2020 
(Mit-Fall) mit den fortgeschriebenen Einnahmen der Monate April 2018 bis 
März 2019 (Ohne-Fall) verglichen, dazu wird wie folgt berechnet: 

o 1. Ausgleichsbetrag = 75% multipl. („Einnahmen Apr/2018 bis Mrz/2019“ mul-
tipl. 4/12 multipl. „kosteninduzierte Preiserhöhungen seit 10.12.2017“ abzgl. 
„Einnahmen Apr/2019 bis Mrz/2020“) 

o zum 15.11.2020 werden die Einnahmen der Monate September 2019 bis Au-
gust 2020 (Mit-Fall) mit den fortgeschriebenen Einnahmen der Monate Sep-
tember 2018 bis August 2019 (Ohne-Fall) verglichen, dazu wird wie folgt be-
rechnet: 

o 2. Ausgleichsbetrag = 75% multipl. [(„Einnahmen Sept/2018 bis Aug/2019“ 
multipl. 9/12 multipl. „kosteninduzierte Preiserhöhungen seit 10.12.2017“ ab-
zgl. „Einnahmen Sept/2019 bis Aug/2020“) abzgl. gewährter Ausgleichsbe-
trag zum 30.06.2020] 

o zum 15.07.2021 erfolgt die Schlusszahlung des Abrechnungsjahres 2020, die 
entsprechend der Berechnung in Anhang 1 (c) berechnet wird  

o Die Ausgleichsbeträge können nicht negativ werden und würden bei einem 
rechnerisch negativen Ergebnis auf null gesetzt werden (0,00 €). 

 

 
(4) Die Verbundverkehrsunternehmen sind verpflichtet, bis sechs Wochen vor den in Absatz 

2 genannten Terminen ihre kassentechnischen Einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
in den in Absatz 3 genannten Zeiträumen an die MVV GmbH zu melden. Für die Verste-
tigung der kassentechnischen MVV-Einnahmenmeldungen der Verbundverkehrsunter-
nehmen und um überhöhte Ausgleichszahlungen in den betroffenen Abrechnungsjahren 
2020, 2021 und 2022 zu vermeiden, erfolgt die Rechnungsstellung bei der Kostenfreiheit 
des Schulweges mit den jeweiligen Kostenträgern (Landeshauptstadt München und acht 
Verbundlandkreise) entweder über monatliche Rechnungen oder in Form von monatli-
chen Abschlagsrechnungen und einer Endabrechnung. Diese Verstetigung der MVV-
Einnahmenmeldungen der Verbundverkehrsunternehmen bei der Kostenfreiheit des 
Schulweges und die zeitgerechte Lieferung der Einnahmenmeldungen durch die Ver-
bundverkehrsunternehmen ist Bedingung für die fristgerechte Ermittlung und Zahlung 
der Abschlagszahlungen und der Endabrechnung im Rahmen dieser Richtlinie. Die ge-
nannten Pflichten der Verbundverkehrsunternehmen stehen unter der Voraussetzung, 
dass die Schulwegkostenträger dem Verbundverkehrsunternehmen fristgerecht die hier-
für erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt haben.  

(5) Im Rahmen der Abschlagszahlungen ggf. überzahlte Beträge werden nach Endabrech-
nung zurückgefordert.  
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(6) Die Auszahlung an die Verbundverkehrsunternehmen durch die MVV GmbH erfolgt drei 
Wochen nach den in Absatz 2 genannten Terminen. 

 

§ 7 Überkompensationsverbot, Verfahren bei Überkompensation, Vorgaben für Tren-
nungsrechnung 

(1) Der Ausgleich darf zu keiner Überkompensation des Verbundverkehrsunternehmens bei 
der Beförderung von Personen im MVV-Gemeinschaftstarif führen. Für die Ermittlung, ob 
eine Überkompensation eingetreten ist oder nicht, ist der Anhang der VO 1370/2007 zu be-
achten.  

(2) Zum Nachweis der Nicht-Überkompensation haben die Verbundverkehrsunternehmen mit 
Einnahmeninteresse bis zum 30.10. des auf das Abrechnungsjahr folgenden Jahres eine 
unternehmensindividuelle Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanziellen Nettoef-
fekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im MVV-Gemeinschaftstarif der MVV GmbH vorzule-
gen. Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung muss durch einen Wirtschaftsprüfer bescheinigt 
sein. Verbundverkehrsunternehmen, die auf Basis mehrerer Verkehrsverträge im MVV tätig 
sind, können den Nachweis auch verkehrsvertragsspezifisch erbringen.  

(3) Für die Ergebnisrechnung sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Die Ergebnisrechnung besteht aus einer unternehmensindividuellen Ausweisung des 
finanziellen Nettoeffekts, der aus der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift resultiert. 

2. Zum finanziellen Nettoeffekt zählen gemäß Anhang zur VO (EG) 1370/2007 alle Aus-
wirkungen auf Kosten und Einnahmen. Die Auswirkungen auf die Einnahmen bestehen 
mindestens in der Gegenüberstellung der Differenz von „Mit-Fall“ und „Ohne-Fall“ im 
Sinne von § 5 Absatz 3. Den Unternehmen steht frei, weitergehende Auswirkungen auf 
die Einnahmen nachzuweisen. Zu den Auswirkungen auf die Kosten gehören nach-
weisbare und nachgewiesene rein tarifinduzierte Kosten, die objektiv erforderlich sind 
und nicht von der jeweiligen zuständigen Behörde aufgrund eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags veranlasst und ausgeglichen werden. Die Beträge sind netto (ohne 
Umsatzsteuer) auszuweisen.  

3. Gegenüberzustellen sind die nach dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Aus-
gleichsleistungen. Soweit nach § 5 Abs. 2 andere Ausgleichsleistungen zu berücksich-
tigen sind, erfolgt dies bereits im Rahmen der Berechnung jeweils des Mit- und/oder 
Ohne-Falls.  

Die MVV GmbH kann konkretisierende Vorgaben für die Erstellung der Ergebnisrechnung 
machen und erläuternde Hinweise gegenüber den Verbundverkehrsunternehmen geben. 
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(4) Im Falle einer Überschreitung des nach Maßgabe von Absatz 1 höchstzulässigen Aus-
gleichsbetrags hat das betroffene Verbundverkehrsunternehmen den Betrag der Über-
schreitung zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Verzinsung dem Ein-
tritt der Überkompensation zurückzuzahlen. Gleiches gilt, wenn die Ergebnisrechnung im 
Sinne von Absatz 2 nicht fristgerecht vorgelegt wird. Die Höhe der Verzinsung richtet sich 
nach der jeweils aktuellen Mitteilung der EU-Kommission über die aktuellen bei Beihilfe-
Rückforderungen angewandten Zinssätze. 

 

§ 8 Jährlicher Gesamtbericht 

Die MVV-Aufgabenträger bzw. die MVV GmbH im Auftrag der MVV-Aufgabenträger veröffentli-
chen jeweils gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 einmal jährlich einen Gesamtbericht und be-
nennen hierin die vorliegende Allgemeine Vorschrift und die gewährten Ausgleichsleistungen in 
Summe für alle Verbundverkehrsunternehmen. Die hierfür erforderlichen Informationen werden 
den MVV-Aufgabenträgern von der MVV GmbH zur Verfügung gestellt.  

 

§ 9 Grundsätze wirtschaftlichen Handelns, Anreizregelung gem. Anhang VO 1370/2007 

Die Verbundverkehrsunternehmen mit Einnahmeninteresse haben weiterhin Interesse, ihre Ein-
nahmen zu steigern, da sie keinen Anspruch auf einen vollständigen Ausgleich der spezifischen 
Nachteile aus der Tarifpflicht haben und zudem – mit Ausnahme von Bruttovertragsunterneh-
men – die Erlösrisiken und Erlöschancen tragen. Insofern berührt das Verfahren zur Gewährung 
von Ausgleichsleistungen nach dieser Richtlinie den bestehenden Anreiz für die Verbundver-
kehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsfüh-
rung und der Erbringung von Personenverkehrsdiensten in ausreichend hoher Qualität nicht. 
Die qualitativen Vorgaben für die Verbundverkehrsunternehmen ergeben sich aus den jeweils 
gültigen Nahverkehrsplänen, Verkehrsverträgen und sonstigen Vorgaben der MVV-
Aufgabenträger.  

 

§ 10 Fortschreibung 

Die Gesellschafterversammlung der MVV GmbH ist ermächtigt, diese Richtlinie im Hinblick auf 
die Verfahrensregelungen (Fristen und Termine) und Nachweisführung (konkretisierende Vor-
gaben und Hinweise zur Ergebnisrechnung) nach § 6 und § 7 abzuändern und fortzuentwickeln. 
Änderungen sind den Verbundverkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 
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Anhänge 

1. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2020 

2. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2021  

3. Berechnung des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ für das Abrechnungsjahr 2022 
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Anhang 1 

zur Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH  

Berechnungsschema der Mindereinnahmen im Abrechnungsjahr 2020 
 

a. Der Ohne-Fall wird für das Jahr 2020 wie folgt berechnet: 

𝐸𝐸𝐸𝐸2020 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2019 ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸2020
100   

Die zugrundeliegenden Parameter sind wie folgt definiert: 

EFn Fortgeschriebene MVV-Gesamteinnahmen im Abrechnungsjahr 
n. Der Betrag wird kaufmännisch auf volle Cent gerundet.  

BE2019 bezeichnet die verbundweiten Gesamteinnahmen im Jahr 2019 
mit Tarifstand 10.12.2017. Diese Gesamteinnahmen beinhalten: 

• alle Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen 
aus dem kompletten Zonentarif (z.B. 
Kooperationsverträge), 

• alle Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen 
aus dem kompletten Zeitkartentarif. 

• Alle Einnahmen aus weiteren Maßnahmen (z.B. 
Ausgleichsleistungen aus der Allgemeinen Vorschrift zur 
IsarCard S sowie alle Ausgleichsleistungen aus in Zukunft 
erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese 
Allgemeinverfügung hinaus für alle Verkehrsdienste im 
gesamten Verbundgebiet gelten.) 

• Die Einnahmen beinhalten keine Erlöse aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt. 

• Im Bedarfsfall Bereinigung der Einnahmen aus 
Kostenfreiheit des Schulweges zur korrekten 
Jahresabgrenzung  

 
PEn  bezeichnet die kosteninduzierten Preiserhöhungen des 

Gemeinschaftstarifs seit 10.12.2017 (Beispiel: PE2020 enthält 
kosteninduzierte Preiserhöhungen seit dem 10.12.2017 bis zum 
01.12.2020). Sollte eine Preiserhöhung nicht oder nur teilweise 
kosteninduzierte Gründe haben, so ist lediglich dieser Anteil 
anzusetzen. Nicht kosteninduzierte Anteile einer Preiserhöhung 
können u.a. Leistungsverbesserungen/-ausweitungen oder 
Abbau des möglichen Defizits gegenüber dem Mit-Fall sein. 
Hierzu werden die jeweiligen Tarifanpassungen auf den 
10.12.2017 indexiert (PE2019 = 100). Tritt eine Tariferhöhung in 
Kraft, erfolgt die Fortschreibung des Tarifindexes wie folgt:  

• Bei einer Tariferhöhung, die an einem Monatsersten in Kraft 
tritt, wird bereits der Erhöhungsmonat berücksichtigt. 

• Bei einer Tariferhöhung, die während eines Kalendermonats 
in Kraft tritt, wird der neue Tarifstand erst ab Beginn des 
Folgemonats berücksichtigt. 
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• Maßgeblich für den Zeitpunkt der Festlegung des 
Tarifstandes ist das Inkrafttreten des MVV-
Gemeinschaftstarifs (Beispiel 10.12.2017). 

• Mit Inkrafttreten der Tarifreform ist für das Jahr 2020 eine 
kosteninduzierte Preisanpassung von 1,3 % inkludiert. 

 

 

Musterberechnung des Ohne-Falls mit der Annahme eines Tarifstandes 01.12.2020 
mit kosteninduzierter Preisanpassung von 1,3 % 

𝐸𝐸𝐸𝐸2020_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2019_𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2020
100  = 950 Mio. € *  101,3

100  = 962.350.000,00 € 

 

b. Der Mit-Fall wird für das Jahr 2020 wie folgt berechnet: 

𝐸𝐸2020 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2020 

En Erlöse nach Einführung der Tarifreform im Jahr n 

BEn bezeichnet die verbundweiten Gesamteinnahmen im Jahr n. Diese 
Gesamteinnahmen beinhalten: 

• Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen aus 
dem kompletten Zonentarif (z.B. Kooperationsverträge), 

• Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen aus 
dem kompletten Zeitkartentarif. 

• Alle Einnahmen aus weiteren Maßnahmen (z.B. 
Ausgleichsleistungen aus der Allgemeinen Vorschrift zur 
IsarCard S sowie alle Ausgleichsleistungen aus in Zukunft 
erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese 
Allgemeinverfügung hinaus für alle Verkehrsdienste im 
gesamten Verbundgebiet gelten.) 

• Die Einnahmen beinhalten keine Erlöse aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt. 

• Im Bedarfsfall Bereinigung der Einnahmen aus 
Kostenfreiheit des Schulweges zur korrekten 
Jahresabgrenzung  

 

Musterberechnung des Mit-Falls bei möglichen MVV-Gesamteinnahmen von 930 
Mio. € im Abrechnungsjahr 2020: 

𝐸𝐸2020_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2020_𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 = 930 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € 

c. Die gesamten Mindereinnahmen berechnen sich aus der Differenz zwischen Ohne-
Fall und Mit-Fall und stellt sich in einer Musterberechnung wie folgt dar: 

𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝑃𝑃   
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An Mindereinnahmen im Jahr n.  Die Mindereinnahmen können nicht negativ 
werden und würden bei einem rechnerisch negativen Ergebnis auf null gesetzt 
werden (0,00 €). 

EFn Fortgeschriebene Gesamteinnahmen im Abrechnungsjahr n 

En Erlöse nach Einführung der Tarifreform im Jahr n 

 

Musterberechnung der Mindereinnahmen für das Abrechnungsjahr 2020 mit den in 
a. und b. getroffenen Annahmen: 

𝐴𝐴2020_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝐸𝐸2020_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  − 𝐸𝐸2020𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  = 962,35 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € − 930 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € = 32.350.000 € 

  

EF2020_Muster = Ohne Fall 962.350.000,00 € 

E2020_Muster = Mit Fall 930.000.000,00 € 

A2020_Muster = Differenz   32.350.000,00 € 
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Anhang 2  

zur Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH  

Berechnungsschema der Mindereinnahmen im Abrechnungsjahr 2021 
 

a. Der Ohne-Fall wird für das Jahr 2021 wie folgt berechnet: 

𝐸𝐸𝐸𝐸2021 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2019 ∗
𝑃𝑃𝐸𝐸2021
100  

Die zugrundeliegenden Parameter sind wie folgt definiert: 

EFn Fortgeschriebene MVV-Gesamteinnahmen im Abrechnungsjahr 
n. Der Betrag wird kaufmännisch auf volle Cent gerundet. 

BE2019 bezeichnet die verbundweiten Gesamteinnahmen im Jahr 2019 
mit Tarifstand 10.12.2017. Diese Gesamteinnahmen beinhalten: 

• alle Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen 
aus dem kompletten Zonentarif (z.B. 
Kooperationsverträge), 

• alle Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen 
aus dem kompletten Zeitkartentarif. 

• Alle Einnahmen aus weiteren Maßnahmen (z.B. 
Ausgleichsleistungen aus der Allgemeinen Vorschrift zur 
IsarCard S sowie alle Ausgleichsleistungen aus in Zukunft 
erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese 
Allgemeinverfügung hinaus für alle Verkehrsdienste im 
gesamten Verbundgebiet gelten.) 

• Die Einnahmen beinhalten keine Erlöse aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt. 

• Im Bedarfsfall Bereinigung der Einnahmen aus 
Kostenfreiheit des Schulweges zur korrekten 
Jahresabgrenzung  

 
PEn  bezeichnet die kosteninduzierten Preiserhöhungen des 

Gemeinschaftstarifs seit 10.12.2017 (Beispiel: PE2021 enthält 
kosteninduzierte Preiserhöhungen seit dem 10.12.2017 bis zum 
01.12.2021). Sollte eine Preiserhöhung nicht oder nur teilweise 
kosteninduzierte Gründe haben, so ist lediglich dieser Anteil 
anzusetzen. Nicht kosteninduzierte Anteile einer Preiserhöhung 
können u.a. Leistungsverbesserungen/-ausweitungen oder 
Abbau des möglichen Defizits gegenüber dem Mit-Fall sein. 
Hierzu werden die jeweiligen Tarifanpassungen auf den 
10.12.2017 indexiert (PE2019 = 100). Tritt eine Tariferhöhung in 
Kraft, erfolgt die Fortschreibung des Tarifindexes wie folgt:  

• Bei einer Tariferhöhung, die an einem Monatsersten in Kraft 
tritt, wird bereits der Erhöhungsmonat berücksichtigt. 

• Bei einer Tariferhöhung, die während eines Kalendermonats 
in Kraft tritt, wird der neue Tarifstand erst ab Beginn des 
Folgemonats berücksichtigt. 
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• Maßgeblich für den Zeitpunkt der Festlegung des 
Tarifstandes ist das Inkrafttreten des MVV-
Gemeinschaftstarifs (Beispiel 10.12.2017). 

• Mit Inkrafttreten der Tarifreform ist für das Jahr 2020 eine 
kosteninduzierte Preisanpassung von 1,3 % inkludiert. 

 

Musterberechnung des Ohne- Falls mit der Annahme eines Tarifstandes 01.12.2021 
mit kosteninduzierten Preisanpassungen von 1,3 % sowie von 2,0 % 

𝐸𝐸𝐸𝐸2021_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2019_𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2021
100  = 950 Mio. € *  103,326

100  = 981.597.000,00 € 

 

b. Der Mit-Fall wird für das Jahr 2021 wie folgt berechnet: 

𝐸𝐸2021 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2021 

En Erlöse nach Einführung der Tarifreform im Jahr n 

BEn bezeichnet die verbundweiten Gesamteinnahmen im Jahr n. Diese 
Gesamteinnahmen beinhalten: 

• Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen aus 
dem kompletten Zonentarif (z.B. Kooperationsverträge), 

• Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen aus 
dem kompletten Zeitkartentarif. 

• Alle Einnahmen aus weiteren Maßnahmen (z.B. 
Ausgleichsleistungen aus der Allgemeinen Vorschrift zur 
IsarCard S sowie alle Ausgleichsleistungen aus in Zukunft 
erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese 
Allgemeinverfügung hinaus für alle Verkehrsdienste im 
gesamten Verbundgebiet gelten.) 

• Die Einnahmen beinhalten keine Erlöse aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt. 

• Im Bedarfsfall Bereinigung der Einnahmen aus 
Kostenfreiheit des Schulweges zur korrekten 
Jahresabgrenzung  

 

Musterberechnung des Mit-Falls bei möglichen MVV-Gesamteinnahmen von 955 
Mio. € im Abrechnungsjahr 2021: 

𝐸𝐸2021_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2021_𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 = 955 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € 

c. Die gesamten Mindereinnahmen berechnen sich aus der Differenz zwischen Ohne-
Fall und Mit-Fall und stellt sich in einer Musterberechnung wie folgt dar: 

𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝑃𝑃   

An Mindereinnahmen im Jahr n.  Die Mindereinnahmen können nicht negativ 
werden und würden bei einem rechnerisch negativen Ergebnis auf null gesetzt 
werden (0,00 €). 
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EFn Fortgeschriebene Gesamteinnahmen im Abrechnungsjahr n 

En Erlöse nach Einführung der Tarifreform im Jahr n 

 

Musterberechnung der Mindereinnahmenfür das Abrechnungsjahr 2021 mit den in 
a. und b. getroffenen Annahmen: 

𝐴𝐴2021_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝐸𝐸2021_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  − 𝐸𝐸2021𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  = 981,597 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € − 955 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € = 26.597.000,00 € 

  

EF2021_Muster = Ohne-Fall 981.597.000,00 € 

E2021_Muster = Mit-Fall 955.000.000,00 € 

A2021_Muster = Differenz   26.597.000,00 € 
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Anhang 3  

zur Finanzierungsrichtlinie „Tarifreform 2019“ der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH  

Berechnungsschema der Mindereinnahmenim Abrechnungsjahr 2022 
 

a. Der Ohne-Fall wird für das Jahr 2022 wie folgt berechnet: 

𝐸𝐸𝐸𝐸2022 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2019 ∗
𝑃𝑃𝐸𝐸2022
100  

Die zugrundeliegenden Parameter sind wie folgt definiert: 

EFn Fortgeschriebene MVV-Gesamteinnahmen im Abrechnungsjahr 
n. Der Betrag wird kaufmännisch auf volle Cent gerundet. 

BE2019 bezeichnet die verbundweiten Gesamteinnahmen im Jahr 2019 
mit Tarifstand 10.12.2017. Diese Gesamteinnahmen beinhalten: 

• alle Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen 
aus dem kompletten Zonentarif (z.B. 
Kooperationsverträge), 

• alle Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen 
aus dem kompletten Zeitkartentarif. 

• Alle Einnahmen aus weiteren Maßnahmen (z.B. 
Ausgleichsleistungen aus der Allgemeinen Vorschrift zur 
IsarCard S sowie alle Ausgleichsleistungen aus in Zukunft 
erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese 
Allgemeinverfügung hinaus für alle Verkehrsdienste im 
gesamten Verbundgebiet gelten.) 

• Die Einnahmen beinhalten keine Erlöse aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt. 

• Im Bedarfsfall Bereinigung der Einnahmen aus 
Kostenfreiheit des Schulweges zur korrekten 
Jahresabgrenzung 

 
PEn  bezeichnet die kosteninduzierten Preiserhöhungen des 

Gemeinschaftstarifs seit 10.12.2017 (Beispiel: PE2022 enthält 
kosteninduzierte Preiserhöhungen seit dem 10.12.2017 bis zum 
01.12.2022). Sollte eine Preiserhöhung nicht oder nur teilweise 
kosteninduzierte Gründe haben, so ist lediglich dieser Anteil 
anzusetzen. Nicht kosteninduzierte Anteile einer Preiserhöhung 
können u.a. Leistungsverbesserungen/-ausweitungen oder 
Abbau des möglichen Defizits gegenüber dem Mit-Fall sein. 
Hierzu werden die jeweiligen Tarifanpassungen auf den 
10.12.2017 indexiert (PE2019 = 100). Tritt eine Tariferhöhung in 
Kraft, erfolgt die Fortschreibung des Tarifindexes wie folgt:  

• Bei einer Tariferhöhung, die an einem Monatsersten in Kraft 
tritt, wird bereits der Erhöhungsmonat berücksichtigt. 

• Bei einer Tariferhöhung, die während eines Kalendermonats 
in Kraft tritt, wird der neue Tarifstand erst ab Beginn des 
Folgemonats berücksichtigt. 
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• Maßgeblich für den Zeitpunkt der Festlegung des 
Tarifstandes ist das Inkrafttreten des MVV-
Gemeinschaftstarifs (Beispiel 10.12.2017). 

• Mit Inkrafttreten der Tarifreform ist für das Jahr 2020 eine 
kosteninduzierte Preisanpassung von 1,3 % inkludiert. 

 

Musterberechnung des Ohne-Falls mit der Annahme eines Tarifstandes 01.12.2022 
mit kosteninduzierten Preisanpassungen von 1,3 % sowie von 2,0 % und 2,5 % 

𝐸𝐸𝐸𝐸2022_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2019_𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃2022
100  = 950 Mio. € *  105,90915

100  =
 1.006.136.925,00 € 

 

b. Der Mit-Fall wird für das Jahr 2022 wie folgt berechnet: 

𝐸𝐸2022 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2022 

En Erlöse nach Einführung der Tarifreform im Jahr n 

BEn bezeichnet die verbundweiten Gesamteinnahmen im Jahr n. Diese 
Gesamteinnahmen beinhalten: 

• Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen aus 
dem kompletten Zonentarif (z.B. Kooperationsverträge), 

• Einnahmen mit den Angeboten und Sonderregelungen aus 
dem kompletten Zeitkartentarif. 

• Alle Einnahmen aus weiteren Maßnahmen (z.B. 
Ausgleichsleistungen aus der Allgemeinen Vorschrift zur 
IsarCard S sowie alle Ausgleichsleistungen aus in Zukunft 
erlassenen Allgemeinen Vorschriften, die über diese 
Allgemeinverfügung hinaus für alle Verkehrsdienste im 
gesamten Verbundgebiet gelten.) 

• Die Einnahmen beinhalten keine Erlöse aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt. 

• Im Bedarfsfall Bereinigung der Einnahmen aus 
Kostenfreiheit des Schulweges zur korrekten 
Jahresabgrenzung 

 

Musterberechnung des Mit-Falls bei möglichen MVV-Gesamteinnahmen von 980 
Mio. € im Abrechnungsjahr 2022: 

𝐸𝐸2022_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐸𝐸2022_𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 = 980 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € 

c. Die gesamten Mindereinnahmen berechnen sich aus der Differenz zwischen Ohne-
Fall und Mit-Fall und stellt sich in einer Musterberechnung wie folgt dar: 

𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝑃𝑃   
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An Mindereinnahmen im Jahr n.  Die Mindereinnahmen können nicht negativ 
werden und würden bei einem rechnerisch negativen Ergebnis auf null gesetzt 
werden (0,00 €). 

EFn Fortgeschriebene Gesamteinnahmen im Abrechnungsjahr n 

En Erlöse nach Einführung der Tarifreform im Jahr n 

 

Musterberechnung der Mindereinnahmen für das Abrechnungsjahr 2022 mit den in 
a. und b. getroffenen Annahmen: 

𝐴𝐴2022_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝐸𝐸2022_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  − 𝐸𝐸2022𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  = 1006,136925 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. € − 980 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. €
= 26.136.925,00 € 

  

EF2022_Muster = Ohne-Fall 1.006.136.925,00 € 

E2022_Muster = Mit-Fall   980.000.000,00 € 

A2022_Muster = Differenz     26.136.925,00 € 
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Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BC 4 3002533317 Maria Bergel
BC 8 27029370 Dominique Adolf
BC 8 27029396 Dinah Adolf
FL 9 3002079378 Julius Fogelstaller
FL 17 906019120 Adam Malecha
BC 10 10547768 Werner Appelt
BC 28 3000780522 Michael Fischer 
BC 46 2448181 Julie Damkier 
BC 61 61047668 Alois Reiter
BC 61 65045676 Dunja Bartosinski
BC 87 3002103798 Gabriele Klaß
BC 87 3002601437 Robert Koudelka 
BC 87 38035978 Britta Wegener 
PB-KB-1 3001555766  Dr. Anna Isabel  

Dingfelder und  
Lena Dingfelder

BC 111 96030564 Yolanda Engel 
BC 115 3001644917 Emilie Hebeis 
FB SM 105073019 Madeleine Streiber

Es wurde am 08.08.2019 verfügt, das Aufgebotsverfahren  
gemäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der  
vorstehend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit 
aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 
08.08.2019 binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 
08.11.2019 bei der Stadtsparkasse München, Ungererstraße 
75, 80805 München, anzumelden. Urkunden, für welche 
Rechte innerhalb der gesetzten Frist nicht geltend gemacht 
werden, werden nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 8. August 2019 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

 

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 08.05.2019 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
08.08.2019  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BCSM 3001685787 Christine Koziollek
BC 4 904469178 Dr.med. Andreas Ranft 
BC 4 3002040966 Mikael Mofarrej
FL 7 907338636  Anton Lohmaier und  

Therese  Lohmaier 
BC 8 3001958879 Gisela Angerbauer 
FL 25 66036633 Marina Betz
BC 26 99004202 Eduard Chen  

FL 50 50342799 Gisela Epp
FL 50 50356633 Gisela Epp
BC 61 55074785 Hanna Maria Lang 
BC 61 78018926 Christa Noll 
FL 82 3001782998 Erika Jasinetzky
FL 82 82035916 Erika Jasinetzky
FL 99 42339499 Hildegard Plutz 
BC 115 99078677 Claudia Madl 

München, 8. August 2019 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

Bekanntmachung
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Nutzung von oberflächennahem Grundwasser  
zum Betreiben der Brunnenanlage der HVZ GmbH & Co. 
Objekt KG, Arabellastr. 12, Anlage 1, 81925 München;
Standort: Arabellastr. 12, Flurnummer Fl.Nr. 218/11,  
Gemarkung Bogenhausen

Für den Standort Arabellastr. 12 wurden der HVZ GmbH &  
Co. Objekt KG erstmals mit Bescheid vom 02.03.1983, Az. 
642-21/334, die Genehmigung zum Betrieb einer Brunnen-
anlage zu Kühl zwecken mit einer jährlichen Grundwasserent-
nahme- bzw. Versickerungs menge von 21.000 m³ genehmigt. 
Mit Bescheid vom 30.01.2003, geändert durch die  Bescheide 
vom 29.10.2004 und 16.01.2009 erhielt die HVZ GmbH & Co. 
Objekt KG schließlich die wasserrechtliche Erlaubnis jährlich 
950.000 m³ zu entnehmen. Davon wurden 855.00 m³ dem 
Grundwasserleiter wieder zugeführt und 95.000 m³ über  
Kühltürme verdampft. Diese Genehmigung war befristet bis 
31.12.2018. Aus diesem Grund reichte die HVZ GmbH & Co. 
Objekt KG am 25.06.2018 einen Neuantrag ein. Wie bisher 
wurde eine jährliche Grundwasserentnahmemenge von 
950.000 m³  beantragt. Auch ist weiterhin vorgesehen davon 
95.000 m³/a über Kühltürme zu verdampfen. Die maximale 
tägliche Entnahmemenge beträgt 2.424 m³. 

Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaub-
nis gemäß Art. 15 Bayer. Wassergesetz (BayWG) erforderlich. 
Entsprechend §§ 5, 7 des Gesetzes zur Umwelt verträglich-
keits prüfung (UVPG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 (jährliche Grund-
wasserentnahme zwischen 100.000 m³ und 10 Millionen m³) 
war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeits prüfung besteht.

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltver träglichkeitsprüfung bedarf, da  
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die 
zu schützenden Güter nicht zu besorgen sind. 
Insbesondere ist eine ökologische Empfindlichkeit des Stand-
orts nicht gegeben. Die Brunnen anlage liegt nicht in einem in 
Nr. 2.3.8 der Anlage 3 zum UVPG genannten Gebiet, also in 
keinem Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet. 
Es ist festzustellen, dass das Vorhaben keine Auswirkungen 
auf den Wasserhaushalt durch die Aufwärmung des Grund-
wassers hat. Seit dem Jahre 2003 kam es nachweislich durch 
diese Brunnenanlage nicht zu negativen Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt, da der lokale Grundwasserleiter eine 
enorme Mächtigkeit aufweist.  Auch wirkte es sich in der 
Vergangen heit nicht aus, dass 95.000 m³/a Grundwasser dem 
Grundwasserleiter nicht wieder zugeführt , sondern verdampft 
wurden. Eine Umstellung von Grundwasser auf Leitungswas-
ser ist daher aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht erforder-
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lich. Negative Auswirkungen auf das Grund wasser sind durch 
diese Anlage auch künftig nicht zu erwarten.

Diese Feststellungen werden hiermit gemäß § 5 Absatz 2 Satz 
1 UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass diese Feststellungen nicht selbständig anfechtbar 
ist.

Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim 
Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28 a, 80335 
München, Sachgebiet US 13, Zimmer 4029 nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung (Tel. Nr. 0 89/2 33-4 75 22) eingese-
hen werden. Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser 
Telefonnummer eingeholt werden.

München, 6. August.2019 Landeshauptstadt München
   Referat für Gesundheit  

und Umwelt
  RGU-US 13
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Nichtamtlicher Teil

Herms, Sascha: Die Kündigung. Rechtssicherer Umgang 
mit den wichtigsten Kündigungsfällen.  4. Aufl.   
Freiburg: Haufe, 2019. 299 S. ISBN 9783648116852;  
€ 39,95. 

Der Ratgeber behandelt Kündigungsgründe, Kündigungs- 
arten und rechtliche Grundlagen. In zehn Kapiteln werden die  
10 häufigsten Kündigungsarten vorgestellt und nach dem  
gleichen Schema behandelt. Jedes Kapitel beginnt mit Bei-
spielen/Gründen für eine Kündigung. Es folgen die Abschnit-
te, in denen die jeweils angewandten juristischen Kriterien  
benannt werden. Anschließend werden Fälle skizziert, die eine 
Vergleichbarkeit zur eigenen Situation ermöglichen soll. Im 
letzten Abschnitt der einzelnen Kapitel dient ein Prüfungs-
schema als Checkliste und Anleitung für die konkrete Umset-
zung. 
Am Ende des Buches werden die allgemeinen Grundlagen, 
die bei einer Kündigung zu beachten sind, zusammengefasst. 
Es werden dabei auch die Auswirkungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes auf die Kündigung dargestellt. 
Über einen Zugangscode können Musterkündigungsschrei-
ben, Anhörungsformulare und Fristenrechner online abgeru-
fen werden. 

Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht.  
Hrsg. von Heinrich Kiel, Stefan Link und Hartmut Oetker. 
 4. Aufl.  München: Beck.
Bd. 1: Individualarbeitsrecht I.  2019. LV, 2103 S.  
ISBN 97834067133116; € 249.
Bd. 2: Individualarbeitsrecht II.  2019. LVI, 2586 S.  
ISBN 9783406713323; € 249.

Das Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht stellt das ge-
samte Arbeitsrecht systematisch in vier Bänden dar. Es  
versteht sich als Werk für die Praxis und die Wissenschaft. 
Das Handbuch berücksichtigt die arbeitsrechtlichen Normen 
und Grundsätze, ordnet diese unter Hinweis auf die Entste-
hungsgeschichte zu und zeigt zu offenen oder neuen Fragen 
Lösungsvorschläge auf. Das Werk informiert über wesentliche 
Tarifverträge und Unfallverhütungsvorschriften. Die höchst-
richterliche Rechtsprechung ist eingearbeitet.
Die Bände 1 und 2 widmen sich den Grundlagen und allge-
meinen Lehren des Arbeitsrechts sowie dem Individualarbeits-
recht. Berücksichtigt werden u.a. die weitere Europäisierung 
des Arbeitsrechts und deren Auswirkung auf die Gestaltung 
von Arbeitsverträgen, die nationalen und europäischen Aspekte 
des Arbeitsschutzrechts für das Arbeitsverhältnis sowie die 
besonderen Arbeitsverhältnisse unter Berücksichtigung euro-
parechtlicher Fragestellungen.
Die Bände 3 und 4 zum Kollektiven Arbeitsrecht sind vom  
Verlag angekündigt.

Zivilprozessordnung. FamFG. Verfahren in Familien
sachen, EGZPO, GVG, EGGVG, EUZivilverfahrensrecht. 
Kommentar. Begründet von Heinz Thomas und Hans 
Putzo, fortgeführt von Klaus Reichold ...  34. Aufl.   
München: Beck, 2019. XXXIX, 2607 S.  
ISBN 9783406735998; € 65.

Der komprimierte Handkommentar aus der gelben Reihe des 
Beck-Verlages verschafft einen Überblick über zivilprozessuale 
und verfahrensrechtliche Fragen der ZPO, des FamFG, des 
GVG und zum europäischen Verfahrensrecht.
Der ZPO-Kommentar beschränkt sich auf das Wesentliche 
und hilft durch zahlreiche aktuelle Hinweise auf Rechtspre-
chung und Literatur.
In die Neuauflage wurde u.a. das Gesetz zur Einführung einer 
zivilprozessualen Musterfeststellungsklage, das Gesetz zur 
Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Ehe-
schließung für Personen gleichen Geschlechts und das Ge-
setz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragen-
den Angaben eingearbeitet.

Möffert, FranzJosef: Forschungs und Entwicklungs
vertrag. – 4. überarb. Aufl.  München: Beck, 2019. VIII, 
152 S. (Beck’sche Musterverträge)  
ISBN 9783406736704; € 59,00.

Das Werk beinhaltet einen Forschungs-, Entwicklungs- und 
Geheimhaltungsvertrag. Diese werden nach einem einheitli-
chen Schema behandelt und der Autor bietet je nach Interes-
senlage alternative Vertrags- und Formulartexte. Allen Büchern 
der Reihe „Beck’sche Musterverträge“ ist gemein, dass auf 
allgemeine Verständlichkeit geachtet wird.
In die neue Auflage sind aktuelle gesetzliche Änderungen und 
richterliche Entscheidungen in die Ausführungen eingearbeitet 
worden.
Ein beigelegter Downloadcode erlaubt Zugriff auf die Vertrags-
muster als WORD-Datei. 

Däubler, Wolfgang: Sicherheitsüberprüfungsgesetz. 
Kommentar. 1. Aufl.  München: Beck, 2019. XII, 303 S. 
ISBN 9783406728518; € 79,

Für die Aufnahme einer Tätigkeit in einem sicherheitsempfind-
lichen Bereich ist im Vorfeld eine Sicherheitsüberprüfung  
notwendig. Voraussetzung und Verfahren dafür werden im  
Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) geregelt.
Der neue Kommentar aus der „gelben Reihe“ erläutert das 
SÜG unter Berücksichtigung der Parallelnormen der Bundes-
länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen. Die aktuelle Rechtsprechung und Lite-
ratur wird ausgewertet. Mit seinem ausgeprägten Praxisbezug 
eignet sich der Kommentar speziell für Personen, die eine  
Sicherheitsüberprüfung durchführen und von ihr betroffen 
sind, für Datenschützer in Bund und Ländern sowie Personal-
abteilungen und Personalräte.
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WEG. Gesetz über das Wohnungseigentum und das  
Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz).  
Hrsg. v. Wolfgang Krüger.  München: Beck, 2019. XX, 
1501 S. (beckonline.Großkommentar)  
ISBN 9783406728884; € 139. 

Die Druckausgabe des bisher nur Online verfügbaren Kom-
mentars erscheint in der Reihe beck-online.Großkommentar 
(BeckOGK) und umfasst eine vollständige und systematische 
Kommentierung des Wohnungseigentumsgesetz. Daneben 
werden aktuelle Rechtsfragen zum WEG-Recht behandelt. 
Die Ausführungen des Autorenteams orientieren sich dabei an 
der aktuellen Rechtsprechung. Den starken Praxisbezug des 
Kommentars unterstreichen zusätzlich zahlreiche Praxis-
hinweise und Formulierungshilfen.  

Horn, ClausHenrik und Ludwig Kroiß: Testamentsausle
gung. Strategien bei unklaren letztwilligen Verfügungen. 
– 2. Aufl.  München: Beck, 2019. XXXV, 441 S.  
ISBN 9783406731907; € 95.

Das Buch befasst sich mit den zahlreichen Fragen zur Ausle-
gung letztwilliger Verfügungen im Rahmen der Erbauseinan-
dersetzung. Auch Erbverträge enthalten vielfach Auslegungs-
potential, das anhand der hier ausgewerteten umfangreichen 
Rechtsprechung konkretisiert werden kann.
Die Autoren zeigen auf, wann und in welcher Form eine  
Anfechtung des Testaments sinnvoll ist. Dabei werden auch  
prozessuale Strategien für Erbauseinandersetzungen in der 
jeweiligen Situation beschrieben. Formulierungsbeispiele und 
Praxistipps helfen bei der Gestaltung im Einzelfall. 
Die Neuauflage wurde umfassend überarbeitet und um Aus-
führungen zu (außer)gerichtlichen Verfahrensfragen erweitert. 
Die neue Rechtsprechung wurde ausgewertet und einge-
arbeitet.
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